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Index

E6J

97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

61998CJ0016 Kommission / Frankreich;

62010CJ0574 Kommission / Deutschland;

BVergG 2006 §13 Abs1;

BVergG 2006 §13;

BVergG 2006 §14;

1. BVergG 2006 § 13 gültig von 01.01.2008 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

2. BVergG 2006 § 13 gültig von 01.02.2006 bis 31.12.2007

1. BVergG 2006 § 13 gültig von 01.01.2008 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

2. BVergG 2006 § 13 gültig von 01.02.2006 bis 31.12.2007

1. BVergG 2006 § 14 gültig von 01.03.2016 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

2. BVergG 2006 § 14 gültig von 01.04.2012 bis 29.02.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 10/2012

3. BVergG 2006 § 14 gültig von 01.02.2006 bis 31.03.2012

Rechtssatz

Für die Beurteilung, ob ein für die Berechnung des geschätzten Auftragswertes maßgebliches einheitliches

Vergabevorhaben iSd § 13 BVergG 2006 vorliegt, ist der Rechtsprechung des EuGH zufolge von einer - in

wirtschaftlicher und technischer Hinsicht - funktionellen Betrachtungsweise auszugehen (Hinweis E vom 23. Mai 2014,

2013/04/0025, mit Verweis auf das Urteil des EuGH vom 15. März 2012 in der Rechtssache C-574/10,

Kommission/Deutschland, Rn 36 B). Die gebotene funktionelle Betrachtung erfordert die Einbeziehung

unterschiedlicher Gesichtspunkte wie den örtlichen Zusammenhang, den gemeinsamen Zweck, die gemeinsame

Planung oder das Vorliegen von Aufträgen aus gleichen Fachgebieten. Darüber hinaus ist als weiterer Gesichtspunkt zu

berücksichtigen, ob die in Frage stehenden Auftragsvergaben einen wirtschaftlichen Zusammenhang aufweisen. Die

Beurteilung der Zugehörigkeit von Aufträgen zu einem (einheitlichen) Vorhaben im Sinne des § 13 Abs. 1 BVergG 2006

ist demzufolge im Einzelfall der Vergabe eines Auftrags ausgehend von den jeweiligen tatsächlichen Umständen, die

einen allfälligen wirtschaftlichen und technischen Zusammenhang begründen, vorzunehmen (vgl. das Urteil des EuGH

vom 5. Oktober 2000, C-16/98, Rn 64 und 65). Der EuGH nennt in seiner Entscheidung C-16/98 konkret als gewichtige

Gründe, die für die Zusammenfassung von Aufträgen sprechen, die Gleichzeitigkeit der Einleitung der streitigen

Vergabeverfahren, die Ähnlichkeit der Bekanntmachungen, die Einheitlichkeit des Gebietes, in dem diese Verfahren

eingeleitet worden sind, und die Koordinierung durch eine einzige Einrichtung.Für die Beurteilung, ob ein für die

Berechnung des geschätzten Auftragswertes maßgebliches einheitliches Vergabevorhaben iSd Paragraph 13, BVergG
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2006 vorliegt, ist der Rechtsprechung des EuGH zufolge von einer - in wirtschaftlicher und technischer Hinsicht -

funktionellen Betrachtungsweise auszugehen (Hinweis E vom 23. Mai 2014, 2013/04/0025, mit Verweis auf das Urteil

des EuGH vom 15. März 2012 in der Rechtssache C-574/10, Kommission/Deutschland, Rn 36 B). Die gebotene

funktionelle Betrachtung erfordert die Einbeziehung unterschiedlicher Gesichtspunkte wie den örtlichen

Zusammenhang, den gemeinsamen Zweck, die gemeinsame Planung oder das Vorliegen von Aufträgen aus gleichen

Fachgebieten. Darüber hinaus ist als weiterer Gesichtspunkt zu berücksichtigen, ob die in Frage stehenden

Auftragsvergaben einen wirtschaftlichen Zusammenhang aufweisen. Die Beurteilung der Zugehörigkeit von Aufträgen

zu einem (einheitlichen) Vorhaben im Sinne des Paragraph 13, Absatz eins, BVergG 2006 ist demzufolge im Einzelfall

der Vergabe eines Auftrags ausgehend von den jeweiligen tatsächlichen Umständen, die einen allfälligen

wirtschaftlichen und technischen Zusammenhang begründen, vorzunehmen vergleiche das Urteil des EuGH vom 5.

Oktober 2000, C-16/98, Rn 64 und 65). Der EuGH nennt in seiner Entscheidung C-16/98 konkret als gewichtige Gründe,

die für die Zusammenfassung von Aufträgen sprechen, die Gleichzeitigkeit der Einleitung der streitigen

Vergabeverfahren, die Ähnlichkeit der Bekanntmachungen, die Einheitlichkeit des Gebietes, in dem diese Verfahren

eingeleitet worden sind, und die Koordinierung durch eine einzige Einrichtung.
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